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35. Erläuterungen zum Vermögensplan Im Vermögensplan sind die Ausgaben für die in den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2023 geplanten Investitionen angegeben. Die wesentlichen Investitionen sind die Erweiterung des zentralen OP-Bereichs, die Errichtung eines Instituts- und Lehrgebäudes sowie die Errichtung eines Neubaus für die Betriebskindereinrichtung. Ausgaben des Vermögensplans / Investitionen: Die für die vorgenannten wesentlichen Investitionen geplanten Teilbeträge für die Jahre 2020 bis 2023 wurden entsprechend dem (geänderten) Wirtschaftsplan 2019 fortgeführt. Einnahmen des Vermögensplans / Finanzierung: Die Finanzierung der Vorhaben �Erweiterung des zentralen OP-Bereichs� sowie des Neubaus der Betriebskindereinrichtung soll nach der vorliegenden Planung aus vorhandenen liquiden Mitteln erfolgen; eine Kreditaufnahme ist hierfür nicht vorgesehen. Bei der Planung der für die Investitionen notwendigen liquiden Mittel wurden auch die Einnahmen aus den Budgetvereinbarungen für die Budgetjahre 2017 und 2018 mit berücksichtigt. Nach Genehmigung der Budgetvereinbarung für das Jahr 2017 am 5. Juni 2019 sowie nach Genehmigung der Budgetvereinbarung für das Jahr 2018 am 26. August 2019 können die liquiden Mittel mit Wirkung ab dem 1. September 2019 durch das Städtische Klinikum Dessau vereinnahmt werden. Für die Finanzierung des Neubaus des Instituts- und Lehrgebäudes ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von ca. 19 Mio � im Vermögensplan ausgewiesen; die Auszahlung des Darlehens soll beginnend im Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe der für die Wirtschaftsjahre ausgewiesenen Investitionsausgaben erfolgen. Der Beginn der Kredittilgung ist für das Jahr 2019 geplant. 


